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RS OGH 1989/6/1 12Os53/89
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.06.1989

Norm

PornG §1 C

StGB §42 Z1

Rechtssatz

Abgesehen von spezialpräventiven und generalpräventiven Überlegungen kann von geringer Schuld im Sinn des § 42 Z

1 StGB nicht gesprochen werden, wenn ein Kaufmann jedwede eigene Kontrolle unterläßt und auch sonst keinerlei

Vorsorge trifft, daß die angelieferte Ware einer Überprüfung durch andere unterzogen wird.
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